
Diese hohen Anforderungen gelten zum

Schutz der Gehälter und sind wegen

fehlender Notlage in diesem Jahr in der

DH nicht erfüllt. In der Konsequenz be-

deutet das für die DH Personalkostenstei-

gerungen, aber auch mehr Geld für die

Beschäftigten. 

Vom Land Niedersachsen erhält die DH,

wie alle anderen Einrichtungen der

Behindertenhilfe, eine jährlich neu fest-

gelegte Zahlung, mit der Personalkosten-

steigerungen/Tarifsteigerungen refinan-

ziert werden. �

Anwendungstarifvertrag
TVöD-B (ATV)

Diakonie Himmelsthür
Geltungsbereich:

� Diakonie Himmelsthür e.V.

� proWerkstätten Himmelsthür gGmbH

� Diakonische Wohnheime gGmbH

Stand: 28. August 2012
Kündbar zum 31. Dezember 2016

Vereinte

Dienstleistungs-

gewerkschaft

Hannover/Leine-Weser

Gesundheit, Soziale Dienste

Wohlfahrt und Kirchen

verlässlich gestalten

Gespräche über einen Notlagen-
tarifvertrag beendet
Die ver.di-Tarifkommission hat die Ge-

spräche zu Verhandlungen über einen

Notlagentarifvertrag mit der Diakonie

Himmelsthür und ihren Gesellschaften

(DH) beendet. Die DH befindet sich nach

dem Ergebnis des externen Gutachtens

nicht akut in einer wirtschaftlichen Not-

lage. 

Daher gilt der Anwendungstarifvertrag

(ATV DH) zwischen DH und ver.di ohne

Einschränkung weiter und die Tariferhö-

hung des TVöD ab März 2016 sowie die

Erhöhung zu SuE aus Juli 2015 müssen

ausgezahlt werden.

Hintergrund zur ver.di-Tarifarbeit:
Was wird geregelt bei einer Notlage
Ein Eingriff der Tarifvertragspartei ver.di

in das Gehalt der Beschäftigten ist nur

zulässig, wenn eine Notlage durch einen

externen Gutachter bestätigt worden ist.

Die Verhandlungen dazu beinhalten, 

ein Zukunftskonzept zu vereinbaren, eine

Einigung über den Umfang der finanziel-

len Beteiligung der Beschäftigten zu er-

zielen, den Ausgleich für den Beitrag der

Beschäftigten zu regeln und den zeit-

lichen Rahmen festzulegen, um die Rück-

kehr zum ursprünglichen Tarifvertrag zu

vereinbaren. 
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Auch wenn hier die Summe nicht in

Gänze die beiden Erhöhungen aus 2015

und 2016 refinanziert, müssen diese

Gelder in die Gehälter fließen.

Wir haben dem Vorstand am 29. Juni

2016 einen Weg vorgeschlagen, um sich

weiter inhaltlich mit der Perspektive der

Diakonie Himmelsthür auseinandersetzen

zu können. 

Wie sieht unser Vorschlag aus?
� Die DH setzt die Zahlung der Tarif-

erhöhung und Zahlung von SuE voll-

ständig um. 

� Die Gespräche zur Weiterentwick-

lung des ATV DH beginnen mit der

Offenlegung und der inhaltlichen

Auseinandersetzung über die Kon-

zepte, die geplanten Investitionen

und Projekte für die Jahre 2017 bis

2020. Die DH muss bei knapperen

Ressourcen gut planen: Welche

Vorhaben haben welchen Umfang

und welche Priorität? Kann ein Bau-

projekt später als geplant begonnen

werden? Müssen Projekte jetzt einer

noch strengeren Überprüfung unter-

zogen werden? Sind sie nachhaltig

genug? Wie entwickeln sich auf-

grund von personeller Fluktuation

die Personalkosten? Wie könnten

sich Belegungszahlen entwickeln?

Etc. 

� Je nach Bewertung der Notwendig-

keit und Nachhaltigkeit kann das in

Verhandlungen zu einer tariflich ge-

regelten Lösung in unserem ATV DH

führen. 

� Eine Aus- oder Zusage zum Ergebnis

solcher Verhandlungen im Vorfeld ist

nicht möglich.

Laut ATV DH läuft z.B. die Vereinbarung

zur Jahressonderzahlung zum Ende des

Jahres aus und wir hätten daher sowieso

einen Verhandlungsanlass und Bedarf,

eine Folgevereinbarung abzuschließen. 

Wir wissen aber: Der Vorstand möchte

eine Beteiligung der Mitarbeiter, die dem

Volumen der Personalkostensteigerung

durch SuE gleichkommt. 

Was macht DH jetzt? 
Mit Schreiben vom 12. Juli 2016 haben

der Vorstand und die Geschäftsführun-

gen den ATV DH zum 31. Dezember

2016 gekündigt. 

Damit verbunden ist die Aufforderung,

die Schlichtungsstelle anzurufen. 

Ziel: Eine Folgeregelung zum ATV DH,

die der wirtschaftlichen Leistungsfähig-

keit entspricht und eine Verständigung

über die zukünftige Anwendung des

Tarifvertrags Diakonie Niedersachsen

(TVDN). Die Zahlung der Tarifsteigerung

TVöD März 2016 wird umgesetzt. 

Die Zahlung der Erhöhung für SuE wird

einseitig nicht um-, sondern ausgesetzt! 

In diesem Punkt sehen wir einen
Bruch des ATV DH. 
Es obliegt nicht dem Vorstand und den

Geschäftsführungen, einseitig zu ent-

scheiden. Daher ist jetzt auch die Prü-

fung und Durchführung individualrecht-

licher Verfahren notwendig geworden. 

Das Vorhaben der DH, sich in den TVDN

zu begeben, ist für uns nicht neu, son-

dern stand im Laufe der Verhandlungen

bereits im Raum. Auf den Mitglieder-

versammlungen haben wir viel darüber

diskutiert.



Ein Schlichtungsverfahren ist im ATV DN

vorgesehen. Es sind die Anlässe und Vor-

aussetzungen sowie Vorgehensweisen

genau beschrieben.

Wir sehen die rechtliche Voraussetzung

für ein Schlichtungsverfahren nicht ein-

deutig gegeben und werden das Ergeb-

nis der rechtlichen Prüfung zeitnah dem

Vorstand übermitteln. Hier gilt es also,

diese Klärung abzuwarten.

Kann sich Himmelsthür diese Kosten-
steigerung leisten? Müssen geplante
Projekte abgesagt werden?
In den vergangenen 5 Jahren (2011 

bis 2015) hat DH durchschnittlich pro

Jahr 5,2 Mio. Euro für Investitionen aus-

gegeben.

Die Planungen für die Zukunft in einem

Szenario des Gutachtens sehen hingegen

ab 2017 bis 2020 Investitionen von 

über 9 Mio. Euro pro Jahr (2016 sind es

4,7 Mio.) vor.

Diese gegenüber den Vorjahren deutlich

erhöhten Investitionen würden laut Vor-

stand benötigt, um dringend erforder-

liche Um- und Neubauten sowie damit

verbundene Projekte durchzuführen, 

um dem Belegungsrückgang entgegen-

wirken zu können.

Wir sagen: 
Auch in Zukunft wird DH investieren

(müssen): Gebäude müssen saniert,

renoviert oder auch neu gebaut werden.

Dazu gibt es Fördermittel der »Aktion

Mensch«, es werden Kredite bei Banken

aufgenommen und Eigenmittel verwen-

det. Das wird nach unserer Ansicht nicht

durch die Anwendung des Tarifvertrags

im Grundsatz verhindert. Die Mehrkos-

ten durch die Umsetzung der Erhöhung

SuE betragen 1,5 Mio. Euro jährlich. 

Das bedeutet, wie auch in unserem Vor-

schlag beschrieben: DH muss bei knap-

peren Ressourcen gut planen.

Was ist mit Blick auf die drohende
finanzielle Schieflage noch zu sagen?
Eine gute Belegung ist durch einen Neu-

bau nicht garantiert – es kommt sehr auf

inhaltliche Konzepte an und welches Bild

eine Einrichtung vermittelt, wenn Inter-

essenten diese aufsuchen. 

Daher halten wir es für sehr wichtig, bei

nötigen Investitionen nicht nur an die

Wände zu denken, sondern auch an die

Hände. Wer in die Beschäftigten inves-

tiert, der fördert Motivation und der

gewinnt engagierte Fachkräfte für das

Unternehmen. 

Dazu gehört neben einer guten Be-

zahlung auch eine Wertschätzung und

Anerkennung der Arbeit. Insbesondere

deshalb, weil sie so viele schwierige

Situationen und Herausforderungen

beinhaltet.

Politisches Handeln erforderlich
Ein weiteres Handlungsfeld ist die Ver-

besserung der Erlöse. Hier ist das Land

Niedersachsen als überwiegender Kos-

tenträger gefragt: Wer gute Betreuung

will, muss auch eine tarifvertragliche

Bezahlung nach dem einschlägigen Tarif-

vertrag akzeptieren und besser finan-

zieren. 

ver.di ist bereit, zusammen mit dem

Vorstand politischen Einfluss zu nehmen!

Das haben wir angeboten. �



Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum 

Geschlecht  weiblich  männlich

Beitrittserklärung Änderungsmitteilung

Titel / Vorname / Name

Straße Hausnummer

 
PLZ  Wohnort

 

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto 

BIC   

 
IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt 
ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz 
verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Beamter/in  freie/r Mitarbeiter/in 
 Angestellte/r  Selbständige/r  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit 

bis
 

bis

 ich bin Meister/in-  Sonstiges:
 Techniker/in-Ingenieur/in

 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
  

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen 
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

Mitgliedsnummer

 

0 1 2 0

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Wider-
ruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich er-
kläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, 
deren Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft 
betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich  
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit  
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten  
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem  
Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise
 monatlich  vierteljährlich

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende

www.macht-immer-sinn.de
Unabhängig von der DH findet das be-

reits statt. ver.di setzt sich politisch für

eine auskömmliche Finanzierung in der

Behindertenhilfe ein. Dazu gehört eine

Refinanzierung des Tarifvertrages Sozial-

und Erziehungsdienst (SuE). Je mehr Ar-

beitgeber diesen Weg unterstützen, um

so einflussreicher sind wir!

Wir folgen nicht einfach dem Druck
der Arbeitgeberseite. 
Tarifverhandlungen sind kein Diktat des

Ergebnisses. Mitsprache der Beschäftig-

ten/ver.di-Mitglieder ist unabdingbar 

für uns. Auch und gerade bei der

Weiterentwicklung in die Zukunft.

Organisiert euch, nutzt die
Mitgliederversammlungen. 
Hier reden wir über Hintergründe,

Rahmenbedingungen, stimmen unsere

Vorgehensweisen mit der Tarifkommis-

sion ab – bestimmt mit! 

Macht uns gemeinsam stark für die
Auseinandersetzung – Verhandlung –
Schlichtung …!

STARK
MIT VER.DI


